
 

§ 1 Geltungsbereich 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von un-
seren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir 
nicht an, es sei denn wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Sofern 
Sie Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentliches 
Sondervermögen sind, gelten unsere Ver-
kaufsbedingungen auch für alle künftigen 
Geschäfte mit Ihnen. 
 
§ 2 Vertragsschluss 

Die Präsentation der Waren in unserem On-
line-Shop www.org-delta.de stellt kein An-
gebot auf Abschluss eines Kaufvertrages 
dar, sondern lediglich eine Einladung zu ei-
nem solchen Angebot. 
 

1. Der Besteller kann über unser Online-Wa-
renkorbsystem ein bindendes Angebot nach 
Folgendem Bestellablauf abgeben:  
- Zunächst kann der Besteller unsere Ware 
unverbindlich in den Warenkorb legen. Die 
Eingaben kann er vor Absenden Ihrer ver-
bindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, 
indem er die hierfür im Bestellablauf vorge-
sehenen Korrekturhilfen nutzt. Mit dem Ab-
senden der Bestellung über die Schaltfläche 
"Kaufen" gibt der Besteller ein verbindliches 
Angebot an uns ab.  

 
2. Zunächst versenden wir eine Eingangsbe-

stätigung. Diese E-Mail bestätigt lediglich 
den Zugang Ihrer Bestellung bei uns und 
stellt noch keine rechtlich bindende An-
nahme Ihres Angebots dar. 

 
3. Der Vertrag kommt zustande, entweder in-

dem   
 

- Ihnen unsere Auftragsbestätigung   
   innerhalb von 7 Tagen in Textform  
   (E-Mail, Fax) zugeht oder 
 
- wir die bestellte Ware liefern, wobei der  
  Zugang der Ware maßgeblich ist. 
 
Der Vertrag kommt in dem Zeitpunkt zu-
stande, in dem eine der vorbezeichneten 
Alternativen zuerst eintritt. Nehmen wir 
Ihr Angebot nicht innerhalb von 7 Tagen 

an, so gilt dies als Ablehnung des Ange-
bots mit der Folge, dass Sie nicht mehr an 
Ihr Angebot gebunden sind. 
 
§ 3 Preise 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts Anderes ergibt, gelten unsere 
Preise ab Werk, sie schließen also die Kos-
ten für Fracht, Verpackung, Porto und 
Versicherung nicht ein. 
 

2. Wir behalten uns das Recht vor, bei Ver-
trägen mit einer vereinbarten Lieferzeit 
von mehr als 4 Monaten unsere Preise 
entsprechend zu erhöhen, wenn nach Ab-
schluss des Vertrages Kosten-erhöhungen, 
insbesondere aufgrund von Tarifabschlüs-
sen oder Materialpreis-steigerungen, ein-
treten. Diese werden wir Ihnen auf Ver-
langen nachweisen. Beträgt die Erhöhung 
mehr als 5% des vereinbarten Preises, so 
sind Sie berechtigt. den Vertrag zu kündi-
gen bzw. vom Vertrag zurückzutreten. 
 

3. Ist der Vertrag zu den von uns angebote-
nen Preisen zustande gekommen und be-
ruhen die von uns angebotenen Preise auf 
einem Rechenfehler, dann sind wir be-
rechtigt, die Preise dem Betrag anzupas-
sen, der sich bei einer ordnungsgemäßen 
Berechnung ergeben hätte. Falls sich dar-
aus für Sie ein höherer Betrag ergibt, sind 
Sie berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten, wenn der Rechenfehler für Sie nicht 
erkennbar war (z. B: falsche Endsumme 
aufgrund fehlerhafter Addition oder Sub-
traktion der Einzelpreise oder Nachlässe). 
Wird dieser Rücktritt nicht innerhalb von 
14 Tagen uns gegenüber schriftlich er-
klärt, nachdem wir Ihnen den korrigierten 
Preis genannt haben, dann tritt der korri-
gierte Preis an die Stelle des ursprünglich 
genannten. 
 

4. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht 
in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung ge-
sondert ausgewiesen. 

 
§ 4 Zahlungsbedingungen 

1. Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum ohne Abzug auf eines 
unserer Konten zu leisten. Geraten Sie in 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
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Zahlungsverzug oder bei Stundung von 
Zahlungen, sind wir berechtigt, ab dem 
Verzugs- oder Stundungdatum Zinsen in 
Höhe der von unserer Geschäftsbank je-
weils berechneten Zinsen für Geschäfts-
kredite zu verlangen, mindestens jedoch 
in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
schadens durch uns bleibt unbenommen. 
 

2. Die Zurückhaltung von Zahlungen auf-
grund von Gegenansprüchen bzw. die Auf-
rechnung mit Gegenansprüchen ist nicht 
zulässig, es sei denn, die Gegen-ansprü-
che sind unbestritten, oder rechtskräftig 
entschieden. 
 

§ 5 Lieferfristen, Verzug 

1. Die Liefertrist beginnt mit der Absendung 
der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
der Beibringung der von Ihnen zu be-
schaffenden Unterlagen, Genehmigungen, 
Freigaben sowie vor Eingang einer ver-
einbarten Anzahlung. 
 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis 
zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
das Werk verlassen hat oder die Ver-
sandbereitschaft mitgeteilt wurde. 
 

3. Die Liefertrist verlängert sich angemessen 
bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits- 
kämpfen, insbesondere Streik und Aus-
sperrung sowie beim Eintritt unvorherge-
sehener, äußerer Hindernisse, soweit sol-
che Hindernisse nachweislich auf die Fer-
tigstellung oder Ablieferung des Lieferge-
genstandes von erheblichem Einfluss sind. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei un-
serem Unterlieferanten eintreten. 
 

4 Die vorbezeichneten Umstände sind auch 
dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Verzu-
ges entstehen. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen 
dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 
 

5. Geraten wir nach Maßgabe von § 8 Ziffer 
2 und Ziffer 3 unserer allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in Verzug, können Sie 
eine Verzugsentschädigung für die nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Schäden fordern. Diese beträgt 

für jede volle Woche 0,5 %, im Ganzen 
aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen 
Teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verzögerung nicht rechtzeitig oder nicht 
vertragsgemäß benutzt werden kann. 
Weitere Ansprüche wegen Verzug sind 
ausgeschlossen. 
 

6. Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt 
nicht, sofern ein kaufmännisches Fixge-
schäft vereinbart wurde. 
 

§ 6 Entgegennahme des Vertragsgegen-

standes 

1. Angelieferte Gegenstände sind, auch 
wenn sie unwesentliche Mängel aufwei-
sen, von Ihnen unbeschadet Ihrer 
Rechte aus Haftung für mangelhafte Lie-
ferung entgegenzunehmen. 
 

2. Teillieferungen sind zulässig. 
 

3. Kommen Sie in Annahmeverzug oder ver-
letzten Sie sonstige Mitwirkungs-pflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns ent-
stehenden Schaden, einschließlich etwai-
ger Mehraufwendungen zu verlangen. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

1. Die von uns gelieferte Ware (im folgenden 
Vorbehaltsware genannt) verbleibt in un-
serem Eigentum bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Vertrag. Bei vertrags-
widrigem Verhalten des Bestellers, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug sind wir be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
die Vor-behaltsware zurückzunehmen. 
Handelt es sich bei dem Besteller um einen 
Kaufmann, dann behalten wir uns das Ei-
gentum an der Kaufsache, bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus der Geschäfts-
verbindung mit Ihnen und uns, vor. Das 
vorbehaltene Eigentum bleibt auch dann 
bestehen, wenn unsere Forderungen in 
eine laufende Rechnung aufgenommen 
worden sind und der Saldo gezogen wor-
den ist. Soweit der Kunde Kaufmann ist, 
ist die Rücknahme der Kaufsache im Fall 
des Zahlungsverzuges auch ohne Rücktritt 
vom Vertrag zulässig. 
 

2. Wird die Vorbehaltsware durch Verbin-
dung Bestandteil einer neuen Sache, die 
Ihnen gehört, so gilt als vereinbart, dass 



 

      Seite 3 von 4 Stand 06-2020 

Sie uns Miteigentum an der neuen Sache 
bertragen und diese unentgeltlich für uns 
mitverwahren. Unser Eigentumsanteil 
bestimmt sich nach dem Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der 
neuen Sache. 
 

3. Sie treten uns schon jetzt alle Forderun-
gen ab, die aus dem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware gegen Ihre Abnehmer 
entstehen. Wird die Vorbehaltsware zu-
sammen mit anderer Ware, die uns nicht 
gehört, weiterverkauft, so treten Sie uns 
den Teil der aus dem Weiterverkauf ent-
stehenden Forderung ab, der dem Wert 
der Vorbehaltsware entspricht. Wird Vor-
behaltsware weiterverkauft, die uns nur 
anteilig gehört, so bemisst sich der uns 
abgetretene Teil der aus dem Weiterver-
kauf entstehenden Forderung nach unse-
rem Eigentumsanteil. 
 

4. Sie bleiben widerruflich ermächtigt, die 
Forderungen aus dem Weiterverkauf ein-
zuziehen. Auf Verlangen haben Sie die 
Abtretung Ihren Abnehmern anzuzeigen 
und uns alle Auskünfte zu geben und Un-
terlagen auszuhändigen, die wir zur Gel-
tendmachung unserer Rechte benötigen. 
 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehen-
den Sicherungen insoweit freizugeben, 
als ihr Wert die zu sichernden Forderun-
gen um mehr als 10 % übersteigt. 
 

6. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
haltes gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
 

7. Wird die Vorbehaltsware gepfändet oder 
werden unsere Rechte in anderer Weise 
durch Dritte beeinträchtigt, so hat uns 
der Besteller unverzüglich zu benachrich-
tigen. 
 
§ 8 Pflichtverletzungen, Mängelhaf-

tung 

1. Die gesetzlichen Mängelrechte des Bestel-
lers bei Nacherfüllung) gelten mit folgen-
der Maßgabe: soweit Liefergegenstände in-
folge von Mängeln ganz oder teilweise un-
brauchbar sind, werden wir nach unserer 
Wahl kostenlos die Mängel beseitigen oder 
kostenlose Ersatzlieferung leisten (zusam-

men im folgenden „Nachbesserung" ge-
nannt). Die zum Zwecke der Nachbesse-
rung anfallenden Material-, Rücktransport- 
und Arbeits-kosten werden von uns über-
nommen. Eine solche Kostentragungs-
pflicht besteht nicht, wenn die Kosten im 
Ausland anfallen. Sie besteht ferner nicht, 
soweit zwischen ihnen und dem Lieferpreis 
des mangelhaften Liefergegenstandes ein 
angemessenes Verhältnis besteht. Im Übri-
gen tragen Sie die Kosten. Von der Män-
gelhaftung ausgenommen sind Schäden, 
die zurückzuführen sind auf eine der Ge-
brauchszeit entsprechende natürliche Ab-
nutzung. 
Sofern Sie kein Verbraucher sind, müssen 
Mängel und unrichtige oder unvollständige 
Lieferungen uns unverzüglich nach ihrer 
Feststellung angezeigt werden. Die bean-
standeten Liefergegenstände sind zu unse-
rer Verfügung zu halten. Die Kosten der 
Rücksendung werden nur erstattet, wenn 
diese auf unseren Wunsch hin erfolgt ist. 
Zur Vornahme der uns nach billigem Er-
messen notwendig erscheinenden Nach- 
besserung haben Sie uns die erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Nur in 
dringenden Fällen der Betriebssicherheit o-
der zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden oder, wenn wir mit der Nachbes-
serung in Verzug sind, hat der Besteller 
das Recht, die Nachbesserung selbst oder 
durch Dritte vornehmen zu lassen und von 
uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu 
verlangen. Ein solcher Fall muss uns ge-
genüber sofort angezeigt werden. 
 

2. Für Schadenersatzansprüche die durch uns 
und unsere Erfüllungsgehilfen verursacht 
wurden, haften wir stets unbeschränkt  
 
▪ bei Verletzung des Lebens, des Körpers    
  oder der Gesundheit,  
 ▪ bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger  
   Pflichtverletzung,  
 ▪ bei Garantieversprechen, soweit  
   vereinbart, oder  
 ▪ soweit der Anwendungsbereich des   
   Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.  
 
Bei fahrlässig verursachten Sach- und 
Vermögensschäden haften wir nur bei 
Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt 
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auf die bei Vertragsschluss vorhersehba-
ren und vertragstypischen Schäden. We-
sentliche Vertragspflichten sind Pflichten, 
die eine ordnungsgemäße Erfüllung des 
Vertrages erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Besteller vertrauen darf 
(Kardinalpflichten).  
 

3. Die Übernahme von Garantien oder des 
Beschaffungsrisikos durch uns bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sie 
und wir sind uns darüber einig, dass die 
in unseren Katalogen, Druckschriften und 
sonstigen Kundeninformationen enthalte-
nen Angaben, technischen Daten und Pro-
duktbeschreibungen keine Garantie oder 
Übernahme des Beschaffungsrisikos dar-
stellen oder darstellen werden. 

 
4. Ansprüche aus Mängelhaftung verjähren 

nach zwei Jahren. Die Frist beginnt zum 
Zeitpunkt der Ablieferung des Lieferge-
genstandes bei Ihnen. 
 

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. So-
weit Sie Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen sind, dann ist 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten die Klage bei 
dem Gericht zu erheben, das für den Ort 
unseres Hauptsitzes zuständig ist, derzeit 
also das Amtsgericht Esslingen am Neckar 
bzw. das Landgericht Stuttgart. Wir kön-
nen jedoch nach unserer Wahl auch am 
Sitz des Bestellers klagen. 
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
 

§ 10 Schlussbestimmungen 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundes-
republik Deutschland. Die Anwendbarkeit 
des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist 
ausdrücklich ausgeschlossen. Vollständiges 
oder teilweises Unterlassen oder verspäte-
tes Geltend-machen irgendeines Rechtes 
aus diesem Liefervertrag bedeutet keinen 
Verzicht auf dieses oder irgendein anderes 
Recht. 


